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gefeiert werden , welches hiedurch zur öffent¬
lichen Kunde gebracht wird.

sr ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 27 . Zuni xukl . 2 . Zuli I8l8.

Die in der Vormünder - Instruction von ^ mW " °"

r78Z . begründete und durch dieRegrerimgs - digfx,-t ver Zu-
Bekanntmachung vom Z-§. Ian . 181Z . vigo - r>ehung des

ristrte Ausnahme von der Norhwendigkeit ^ ^ °̂ ^
der Zuziehung des Auctionsverwalters , im Falle des meist-

Falle bewegliche Pupillengüter von gerin - ^ tenden̂Ver.
gem Werthe meistbietend verkauft werden , Gemeinde¬
ist , Mit Höchster Genehmigung , auch aufsüter von gc-

bewegliche Gemeindegüter von Werth. ^
rin gem Werthe,  da diese ohnehin jura
rninorurri haben , ausgedehnt . Zn ande - !
ren Fällen geringfügiger Verkaufe an den
Meistbietenden , wo der wahrscheinliche Er¬
trag mit den auf dem vorgeschriebencn Ver¬
gantungswege erwachsenden Kosten nicht im

Verhältnis steht , kann der Auctionsverwal - ^
ter zwar nur mit seiner Zustimmung über - !

gangen : die übrigen Kosten aber können !
bei geringfügigen Verkäufen überhaupt da¬
durch vermindert werden , daß das Gesuch
um ein Proclama beym Amte zu Prorocoll

gegeben und dieses , unter Bezeugung der
Geringfügigkeit , an das Landgericht zur
Verfügung eingesandt wird.
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